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BETREFF 
Vorschlag Termin für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Kreisverwaltung Bad Dürkheim wird als zuständige Aufsichtsbehörde als Termin für 
die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der 25.06.2023 und für eine eventuell 
notwendige Stichwahl der 09.07.2023 vorgeschlagen. 

 
 
 
 

Bürgermeister/Dezernent: 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
 
Begründung: 

Nach § 53 Gemeindeordnung kann die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
frühestens 9 Monate, spätestens 3 Monate vor Freiwerden der Stelle (Ablauf der Amtszeit) 
stattfinden. Ablauf der Amtszeit von Bürgermeister Glogger ist der 31.12.2023.  
Folglich muss die Wahl zwischen dem 01.04.2023 und dem 30.09.2023 stattfinden. 
 
Der Termin wird von der Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde festgesetzt. 
 
Unter Berücksichtigung von Pfingst- und Sommerferien 2023 ist beabsichtigt, der 
Kreisverwaltung als Termin für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin den 
25.06.2023 und für eine eventuell notwendige Stichwahl den 09.07.2023 
vorzuschlagen. 
 
 
 
 
 



Anlagen: 
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